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Vorraussetzungen für die Anmeldung zum „Tour Guide“  

Es gibt vier verschiede Kategorien eines Tourist Guide: 

1. Der Local Tourist Guide , ist in seiner Tätigkeit auf ein bestimmtes Gebiet 
beschränkt und darf nur Touren führen, die nicht länger als einen Tag 
andauern und keine Übernachtung enthalten. 

2. Der Regional Tourist Guide  darf nur in der Region tätig sein, in der er 
registriert ist. Er ist jedoch zeitlich in seinen Touren nicht beschränkt wie der 
Local Tourist Guide.  

3. Der National Tourist Guide , darf in allen Regionen des Landes Touren 
führen und ist zeitlich wie der Regional Tour Guide unbeschränkt. 

4. Der Specialist Tourist Guide , ist entsprechend seines Spezialwissen zu 
einer bestimmten Gegend oder einem bestimmtem Themenbereich registriert. 

 

Nachdem man eine  Tourist Guide Prüfung abgelegt hat, kann man sich bei in der 
regionalen Tourismus Behörde als Tourist Guide registrieren lassen.                        
Um die Prüfung ablegen zu können ist es notwendig, einigen Vorbereitungskurse 
abzulegen. 

Der Bewerber muss die englische Sprache fliessend sprechen und muss die 
geforderten Vorbereitungskurse erfolgreiche abgelegt haben. 

 

Welche Vorbereitungskurse sind Voraussetzung für ei ne Tourist Guide Lizenz? 

1. Lokale Tourist Guides  benötigen folgende Vorbereitungskurse:  

1. Baustein 1-Vorbereitungskurs: Allgemeine Einführung in die Reiseleitung   
2. Baustein 2-Vorbereitungskurs: Theoretische und praktisches Einführung im 

Umgang mit Touristen in einem bestimmten Gebiet einer Region. 

2. Regionale Tourist Guides  benötigen folgende Vorbereitungskurse: 

1. Baustein 4-Vorbereitungskurs: Theoretisches und praktisches Wissen der 
Reiseführung in einer bestimmeten Region. 

3. Nationale Tourist Guides  benötigen Modul 4 Kurs für alle Regionen in SA.                 

4. Spezielissierte Tourist Guides benötigen folgende Vorbereitungskurse: 

1. Baustein 3-Vorbereitungskurs: Allgemeine Einführung in die Reiseleitung für 
besondere Anforderungen 

Alle Vorbereitungskurse enden mit einer Prüfung die erfolgreich absolviert werden 
muss, um sich registrieren zu lassen. Nach der erfolgreichen Registration bekommt 
der Bewerber ein „Certificate of registration“ die allerdings bei der Behörde hinterlegt 
wird. Gleichzeitig bekommt der Bewerber einen Tourist Guide Ausweise 
ausgehändigt, den er immer bei sich zu tragen hat. 
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Alle Kurse müssen bei einer von der Tourismus Behörde anerkannten Trainings 
Einrichtung abgelegt werden. 

 

Wo kann man sich registrieren lassen? 

Ein lokaler Tourist Guide muss sich von der Tourismusbehörde in dem Gebiet in dem 
er arbeiten möchte registrieren lassen. Ein regionaler Tourist Guide muss sich von 
der Tourismusbehörde in der Region, in der er arbeiten möchte registrieren lassen. 
Und ein Specialised Tourist Guide muss sich in dem Gebiet in dem er arbeiten 
möchte in eine Spezialregister aufnehmen lassen. 

 

Welche Daten werden für die Aufnahme in das Tourist  Guide Register 
benötigt? 

Vor- und Zunahme 

1. Geschlecht 
2. Familienstand 
3. Personalausweisnummer 
4. work permit 
5. Geburtsdatum 
6. Nationalität 
7. Anschrift 
8. Telefon- und Faxnummer 
9. Muttersprache 
10. weitere Sprachen 
11. akademische Qualifikation 
12. weitere Fähigkeiten 
13. 2 Photos in der Grösse 30*25mm 

Zudem fällt eine Gebühr in Höhe von R160,00 im Jahr an.  

 

Gisela Harms 

 

 

Bei Fragen an den Verfasser wenden Sie sich bitte an merkblatt@ibn.co.za  
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Kontakt?  

 

706 Keynes Building 

128, 10th Street 

Parkmore, 

Sandton 2196 

Johannesburg  

 

 

 

Tel: +27 (0)11 6664770 

Fax: +27 (0)11 6664746 

johannesburg@ibn.co.za 

 

100 New Church Street 

Tamboerskloof 8001 

Kapstadt 

 

 

 

 

 

Tel:  +27 (0)21 4222620   

Fax: +27 (0)21 4222621  

capetown@ibn.co.za 

 

1st Floor 

C2 Black Horse Center 

Cnr Dorp & Mark Street 

Stellenbosch 

 

 

 

 

Tel: +27 (0)21 8867606   

Fax:+27 (0)21 8878435   

stellenbosch@ibn.co.za 

 

Suite 1501 

15th Floor 

Al Musalla Tower 

Khaled Bin Al Waleed 

Road 

Dubai 

 

 

Tel:  +971 50 1047583 

Fax  +27 21 4222621 

dubai@ibn.co.za  

 

 
 

www.ibn.co.za  
 

IBN ist Mitglied der 

Southern African – German Chamber of Commerce (SAGC) 

Western Cape Investment & Trade Promotion Agency (WESGRO) 

Cape Town and Stellenbosch Tourism 

Stellenbosch Sakekamer 

R M Ertner ist Mitglied im SAGC Regional Council und im Cape Town Club 

 

IBN ist lizensierter Anbieter für Finanzdienstleistungen (FSB Lizenznummer 24076) 

  

 

 

Disclaimer : Wir stellen in unseren Merkblättern verschiedenste Informationen zur Verfügung und haben die 

dargelegten Informationen sorgfältig geprüft und ausgewählt.  Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir keine 

Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen übernehmen können.  Für Ihr 

Verständnis bedanken wir uns. 

 

Urheberrecht : Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die 

der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf 

photomechanischem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben auch bei nur 

auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. 

 

Johannesburg Kapstadt Stellenbosch Dubai 


